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Volkspolizei-Kreisamtes jedes andere Volkspolizei- 
Kreisamt sowie jeder Angehörige der Deutschen Volks
polizei Maßnahmen auf Grund dieser Verordnung tref
fen.

(4) Die Erlaubnis zur Durchführung von Großraum
oder Schwerlasttransporten gemäß § 21 erteilt das 
Volkspolizei-Kreisamt, in dessen Zuständigkeitsbereich 
der Transport beginnt.

(5) Die Erlaubnis zur Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen gemäß § 38 
erteilen:

a) die Volkspolizei-Kreisämter für Veranstaltungen 
innerhalb der Kreise;

b) die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei 
für Veranstaltungen, die sich innerhalb eines Be
zirkes über mehrere Kreise erstrecken;

c) das Ministerium des Innern, sofern die Veranstal
tungen internationalen Charakter tragen oder sich 
über mehrere Bezirke erstrecken.

§52
Übertragen von Befugnissen zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit

(1 ) Die Volkspolizei-Kreisämter können im Einver
nehmen mit den örtlich zuständigen staatlichen Orga
nen bzw. den Gewerkschaftsleitungen der Betriebe den 
Arbeitsgruppen für Verkehrssicherheit in den Gemein
den und Wohngebieten, den Verkehrssicherheitsaktivs 
der Betriebe sowie den Motorsportclubs des Allgemei
nen Deutschen Motorsport-Verbandes der Deutschen 
Demokratischen Republik mit deren Zustimmung die 
Befugnis übertragen, jeweils für ihren Bereich folgende 
Maßnahmen durchzuführen:

a) Kontrolle der Fahrzeuge auf Verkehrs- und Be
triebssicherheit (§ 5 StVO) und Durchführung tech
nischer Überprüfungen von Fahrzeugen (§ 28 
StVZO);

b) Begleitung von polizeilich genehmigten Groß
raum- und Schwerlasttransporten (§ 21 StVO);

c) Überprüfung der Fahrzeugführer und Fahrzeuge 
zwecks Erteilung der Erlaubnis zur Personenbeför
derung auf Lastkraftwagen und deren Anhänge
fahrzeugen (§ 23 StVO);

d) Durchführung von Verkehrsunterricht (§ 47 StVO 
bzw. § 89 StVZO);

e) Abnahme von Prüfungen zur Erlangung der Fahr
erlaubnis für langsamfahremde Kraftfahrzeuge

(§ 6  StVZO), Kleinkrafträder (§ 85 StVZO) und der 
Klasse 3 (§ 13 StVZO);

f) Kontrolle der Zulassungsscheine und der Nach
weise über die Entrichtung der Kraftfahrzeug
steuer und des Beitrages zur Kraftfahr-Haft- 
pflicht-Versicherung (§22 Abs. 4 StVZO).

(2) Bei der Übertragung der Befugnisse ist ein stren
ger Maßstab anzulegen. Die Befugnisse können auf ein
zelne der im Abs. 1 aufgeführten Maßnahmen und auf 
einzelne Mitglieder der Kollektive beschränkt werden. 
Die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Befug
nisse sind jährlich zu prüfen; die Befugnisse sind zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gege
ben sind.

(3) Die Volkspolizei-Kreisämter können Personen die 
Befugnis übertragen, Fahrzeuge technisch zu überprü
fen und die Überprüfung sowie technische Verände
rungen am Fahrzeug im Zulassungsschein zu vermer
ken.

§53
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung ist für den gesamten Straßen
verkehr in der Deutschen Demokratischen Republik an
zuwenden. Sie gilt auch in Objekten der bewaffneten 
Organe, in denen Verkehrszeichen gemäß Anlage 1 auf- 
gestellt sind.

(2) Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 
Volkspolizei kann im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen staatlichen Organe auf An
trag der Leiter sozialistischer Großbetriebe in begrün
deten Fällen den räumlichen Geltungsbereich dieser 
Verordnung auf die für den Straßenverkehr innerhalb 
von sozialistischen Großbetrieben bestimmten Flächen 
erweitern. Die Entscheidung kann von Bedingungen ab
hängig gemacht werden, zu deren Einhaltung und 
Überwachung der Leiter des Betriebes verpflichtet ist. 
Die Zuständigkeit für die Verwaltung dieser Straßen 
wird hierdurch nicht berührt.

§54
Durchführungsbestimmungen

Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 
Volkspolizei kann im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen staatlichen Organe Durch
führungsbestimmungen zu dieser Verordnung erlassen 
und durch Anordnungen die Anlagen ändern oder er
gänzen.
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